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§ 902 ABGB 3) Zeit, Ort und Art der
Erfullung;

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Eine durch Vertrag oder Gesetz bestimmte Frist ist vorbehaltlich anderer Festsetzung so zu berechnen, daf3 bei
einer nach Tagen bestimmten Frist der Tag nicht mitgezahlt wird, in welchen das Ereignis fallt, von dem der
Fristenlauf beginnt.

2. (2)Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmten Frist fallt auf denjenigen Tag der letzten
Woche oder des letzten Monats, welcher nach seiner Benennung oder Zahl dem Tage des Ereignisses entspricht,
mit dem der Lauf der Frist beginnt, wenn aber dieser Tag in dem letzten Monat fehlt, auf den letzten Tag dieses
Monats.

3. (3)Unter einem halben Monate sind fiinfzehn Tage zu verstehen, unter die Mitte eines Monats der fiinfzehnte
dieses Monats.

In Kraft seit 01.01.1917 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 902 ABGB 3) Zeit, Ort und Art der Erfüllung;
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


